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 Veröffentlicht am 09.11.2006

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 9. November 2006 durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofes Dr.

Schmucker als Vorsitzende sowie durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Danek und Hon. Prof. Dr.

Kirchbacher als weitere Richter in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Bussek als Schriftführerin in dem bei

dem Landesgericht für Strafsachen Wien zum AZ 33 E Hv 51/04s anhängigen Verfahren zur Unterbringung des Dr.

Georg K***** in einer Anstalt nach § 21 Abs 1 StGB über die Grundrechtsbeschwerde des Betro>enen gegen den

Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. August 2006, AZ 19 Bs 269/06g, nach Einsichtnahme durch die

Generalprokuratur in nichtö>entlicher Sitzung den BeschlussDer Oberste Gerichtshof hat am 9. November 2006 durch

die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofes Dr. Schmucker als Vorsitzende sowie durch die Hofräte des

Obersten Gerichtshofes Dr. Danek und Hon. Prof. Dr. Kirchbacher als weitere Richter in Gegenwart der

Richteramtsanwärterin Mag. Bussek als Schriftführerin in dem bei dem Landesgericht für Strafsachen Wien zum AZ 33

E Hv 51/04s anhängigen Verfahren zur Unterbringung des Dr. Georg K***** in einer Anstalt nach Paragraph 21, Absatz

eins, StGB über die Grundrechtsbeschwerde des Betro>enen gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien vom

25. August 2006, AZ 19 Bs 269/06g, nach Einsichtnahme durch die Generalprokuratur in nichtö>entlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Grundrechtsbeschwerde wird zurückgewiesen.

Text

Gründe:

Dr. Georg K***** liegt nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Wien vom 22. Juli 2004 auf Unterbringung in einer

Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs 1 StGB zur Last, in Wien unter dem EinAuss eines die

Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustands (§ 11 StGB), der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von

höherem Grad beruht, am 27. März 2001, am 4. Juli 2003, im September 2003 und am 12. Jänner 2004 in Wien

mehrere Taten begangen zu haben, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht sind und die ihm,

wäre er zur Tatzeit zurechnungsfähig gewesen, als Vergehen des teils vollendeten, teils versuchten Widerstands gegen

die Staatsgewalt nach §§ 269 Abs 1 dritter Fall und 15 StGB, der schweren Körperverletzung nach §§ 83 Abs 1, 84 Abs 2

Z 4 StGB und der gefährlichen Drohung nach § 107 Abs 1 und Abs 2 StGB zuzurechnen gewesen wären.Dr. Georg

K***** liegt nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Wien vom 22. Juli 2004 auf Unterbringung in einer Anstalt für

geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraph 21, Absatz eins, StGB zur Last, in Wien unter dem EinAuss eines die

Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustands (Paragraph 11, StGB), der auf einer geistigen oder seelischen

Abartigkeit von höherem Grad beruht, am 27. März 2001, am 4. Juli 2003, im September 2003 und am 12. Jänner 2004
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in Wien mehrere Taten begangen zu haben, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht sind und die

ihm, wäre er zur Tatzeit zurechnungsfähig gewesen, als Vergehen des teils vollendeten, teils versuchten Widerstands

gegen die Staatsgewalt nach Paragraphen 269, Absatz eins, dritter Fall und 15 StGB, der schweren Körperverletzung

nach Paragraphen 83, Absatz eins,, 84 Absatz 2, Zi>er 4, StGB und der gefährlichen Drohung nach Paragraph 107,

Absatz eins und Absatz 2, StGB zuzurechnen gewesen wären.

Der Genannte befand sich nach seiner am 29. Dezember 2003 erfolgten Festnahme von 30. Dezember 2003 bis 26.

März 2004 in Untersuchungshaft (§ 180 Abs 2 Z 1 und Z 3 lit b und d StPO) und im unmittelbaren Anschluss bis zum 29.

Juni 2004 in vorläufiger Anhaltung nach § 429 Abs 4 StPO, aus der er vom Untersuchungsrichter am letztgenannten Tag

auf freien Fuß gesetzt wurde. Der dagegen erhobenen Beschwerde der Staatsanwaltschaft gab das Oberlandesgericht

Wien am 9. August 2004 Folge und ordnete die Fortsetzung der vorläuIgen Anhaltung gemäß § 429 Abs 4 iVm § 180

Abs 2 Z 1 und Z 3 lit b und d StPO an. Der hierauf am 17. August 2004 vom Untersuchungsrichter gegen Dr. K*****

erlassene Haftbefehl konnte bisher nicht vollzogen werden, weil sich der Betro>ene nicht in Österreich aufhält. Die

vom Verteidiger des Betro>enen gegen den Beschluss des Gerichtshofs zweiter Instanz eingebrachte

Grundrechtsbeschwerde wurde vom Obersten Gerichtshof am 18. November 2004 als unzulässig zurückgewiesen (15

Os 124/04).Der Genannte befand sich nach seiner am 29. Dezember 2003 erfolgten Festnahme von 30. Dezember 2003

bis 26. März 2004 in Untersuchungshaft (Paragraph 180, Absatz 2, Zi>er eins und Zi>er 3, Litera b und d StPO) und im

unmittelbaren Anschluss bis zum 29. Juni 2004 in vorläuIger Anhaltung nach Paragraph 429, Absatz 4, StPO, aus der er

vom Untersuchungsrichter am letztgenannten Tag auf freien Fuß gesetzt wurde. Der dagegen erhobenen Beschwerde

der Staatsanwaltschaft gab das Oberlandesgericht Wien am 9. August 2004 Folge und ordnete die Fortsetzung der

vorläuIgen Anhaltung gemäß Paragraph 429, Absatz 4, in Verbindung mit Paragraph 180, Absatz 2, Zi>er eins und

Zi>er 3, Litera b und d StPO an. Der hierauf am 17. August 2004 vom Untersuchungsrichter gegen Dr. K*****

erlassene Haftbefehl konnte bisher nicht vollzogen werden, weil sich der Betro>ene nicht in Österreich aufhält. Die

vom Verteidiger des Betro>enen gegen den Beschluss des Gerichtshofs zweiter Instanz eingebrachte

Grundrechtsbeschwerde wurde vom Obersten Gerichtshof am 18. November 2004 als unzulässig zurückgewiesen (15

Os 124/04).

Mit dem angefochtenen Beschluss gab das Oberlandesgericht Wien einer Beschwerde des Betro>enen gegen die

Abweisung seines am 25. Juli 2006 beim Erstgericht eingebrachten Antrags auf Aufhebung des nach wie vor noch nicht

vollzogenen Haftbefehls nicht Folge. Dagegen richtet sich die per Telefax am 14. September 2006 eingebrachte - vom

Betro>enen selbst verfasste und nicht von einem Verteidiger unterschriebene (s § 3 Abs 2 erster Satz GRBG) -

Grundrechtsbeschwerde, die sich als unzulässig erweist.Mit dem angefochtenen Beschluss gab das Oberlandesgericht

Wien einer Beschwerde des Betro>enen gegen die Abweisung seines am 25. Juli 2006 beim Erstgericht eingebrachten

Antrags auf Aufhebung des nach wie vor noch nicht vollzogenen Haftbefehls nicht Folge. Dagegen richtet sich die per

Telefax am 14. September 2006 eingebrachte - vom Betro>enen selbst verfasste und nicht von einem Verteidiger

unterschriebene (s Paragraph 3, Absatz 2, erster Satz GRBG) - Grundrechtsbeschwerde, die sich als unzulässig erweist.

Rechtliche Beurteilung

Wie bereits zu 15 Os 124/04 ausgeführt wurde, ist ein Rechtszug im Grundrechtsbeschwerdeverfahren dann nicht

erö>net, wenn die einen Haftbefehl (hier: dessen Aufrechterhaltung) begründende Entscheidung des

Oberlandesgerichts bislang nicht e>ektuiert werden konnte, somit ein Entzug der persönlichen Freiheit durch

Festnahme oder Fortsetzung der vorläuIgen Anhaltung tatsächlich nicht stattgefunden hat. Die gesetzliche

Eingrenzung des Anwendungsbereichs der Grundrechtsbeschwerde (§§ 1 und 2 GRBG) stellt nämlich nur auf solche die

persönliche Freiheit im Sinne des Art 5 Abs 1 EMRK bzw des Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der

persönlichen Freiheit, BGBl 684/1988, betre>ende Grundrechtsverletzungen ab, die e>ektiv zum Tragen gekommen

sind. Diese Voraussetzung tri>t aber auf einen Beschluss des Oberlandesgerichts, der (nur) einen o>enen Haftbefehl

nicht aufgehoben hat, der somit bloß potentieller Tragweite ist, ebenso wenig zu wie auf andere Fallkonstellationen,

bei denen der Beschwerdeführer in dem betre>enden Strafverfahren nicht (hier: neuerlich) in Haft war (vgl

Hager/Holzweber GRBG § 1 E 14; 12 Os 44/98, 15 Os 177/79, 13 Os 105/00, 14 Os 9/01, 11 Os 68/02, 15 Os 124/04, RIS-

J u s t i z RS0114093).Wie bereits zu 15 Os 124/04 ausgeführt wurde, ist ein Rechtszug im

Grundrechtsbeschwerdeverfahren dann nicht erö>net, wenn die einen Haftbefehl (hier: dessen Aufrechterhaltung)

begründende Entscheidung des Oberlandesgerichts bislang nicht e>ektuiert werden konnte, somit ein Entzug der

persönlichen Freiheit durch Festnahme oder Fortsetzung der vorläuIgen Anhaltung tatsächlich nicht stattgefunden
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hat. Die gesetzliche Eingrenzung des Anwendungsbereichs der Grundrechtsbeschwerde (Paragraphen eins und 2

GRBG) stellt nämlich nur auf solche die persönliche Freiheit im Sinne des Artikel 5, Absatz eins, EMRK bzw des

Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, Bundesgesetzblatt 684 aus 1988,, betre>ende

Grundrechtsverletzungen ab, die e>ektiv zum Tragen gekommen sind. Diese Voraussetzung tri>t aber auf einen

Beschluss des Oberlandesgerichts, der (nur) einen o>enen Haftbefehl nicht aufgehoben hat, der somit bloß

potentieller Tragweite ist, ebenso wenig zu wie auf andere Fallkonstellationen, bei denen der Beschwerdeführer in

dem betre>enden Strafverfahren nicht (hier: neuerlich) in Haft war vergleiche Hager/Holzweber GRBG Paragraph eins,

E 14; 12 Os 44/98, 15 Os 177/79, 13 Os 105/00, 14 Os 9/01, 11 Os 68/02, 15 Os 124/04, RIS-Justiz RS0114093).

Die Grundrechtsbeschwerde war daher - ohne dass es eines Verbesserungsverfahrens iSd § 3 Abs 2 zweiter Satz GRBG

bedurfte (RIS-Justiz RS0061469) - zurückzuweisen.Die Grundrechtsbeschwerde war daher - ohne dass es eines

Verbesserungsverfahrens iSd Paragraph 3, Absatz 2, zweiter Satz GRBG bedurfte (RIS-Justiz RS0061469) -

zurückzuweisen.
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